
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 03 | 2022

Daten für die Monate  
9/2022 bis 11/2022

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 12.9.22, 10.10.22, 10.11.22
ESt, KSt = 12.9.22
GewSt, GrundSt = 15.11.22

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 15.9.22, 13.10.22, 14.11.22
ESt, KSt = 15.9.22
GewSt, GrundSt = 18.11.22

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 9/22 = 28.9.22
Fälligkeit Beiträge 10/22 = 27.10.22 
(bzw. 26.10.22 für Bundesländer, in denen der 
Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag ist)

Fälligkeit Beiträge 11/22 = 28.11.22

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

6/21 11/21 2/22 6/22
+ 2,1 % + 6,0 % + 5,5 % + 8,2 %

Für alle Steuerpflichtigen

Pflegeversicherung: Bundesverfassungsgericht 
fordert Entlastung kinderreicher Familien

| Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass es mit dem Grundgesetz 
unvereinbar ist, dass beitragspflichtige Eltern in der sozialen Pflegeversicherung 
unabhängig von der Zahl der von ihnen betreuten und erzogenen Kinder mit glei-
chen Beiträgen belastet werden. Der Gesetzgeber ist nun verpflichtet, bis zum 
31.7.2023 eine Neuregelung zu treffen. |

Zum Hintergrund: Derzeit gelten in der 
Pflegeversicherung folgende Beitrags-
sätze:

Übersicht (Zahlen in Prozent)
Arbeit-
geber

Arbeit-
nehmer

Summe

Allgemein 1,525 1,525 3,05

Kinderlose 1,525 1,875 3,40

Allgemein 
Sachsen

1,025 2,025 3,05

Kinderlose 
Sachsen

1,025 2,375 3,40

Der mit Wirkung zum 1.1.2005 einge-
führte Beitragszuschlag für Kinderlose 
geht zurück auf das Pflegeversiche-
rungsurteil des Bundesverfassungsge-
richts aus 2001. Dort stellte das Gericht 
fest, dass es nicht mit dem Grundgesetz 
zu vereinbaren ist, dass Mitglieder der 
sozialen Pflegeversicherung, die Kinder 

betreuen und erziehen und damit neben 
dem Geldbeitrag einen zusätzlichen Bei-
trag zur Funktionsfähigkeit eines umla-
gefinanzierten Sozialversicherungssys-
tems leisten, mit einem gleich hohen 
Pflegeversicherungsbeitrag belastet 
werden wie Mitglieder ohne Kinder.

Im gegenwärtigen System der sozialen 
Pflegeversicherung werden Eltern mit 
mehr Kindern gegenüber solchen mit 
weniger Kindern benachteiligt, weil der 
mit steigender Kinderzahl anwachsende 
Erziehungsmehraufwand im geltenden 
Beitragsrecht keine Berücksichtigung 
findet. Die gleiche Beitragsbelastung 
der Eltern unabhängig von der Zahl ih-
rer Kinder ist verfassungsrechtlich nicht 
gerechtfertigt.

Beachten Sie | Nach der Entschei-
dung ist es aber bei der gesetzlichen 
Renten- und Krankenversicherung zu-

lässig, dass Mitglieder mit Kindern mit 
einem gleich hohen Beitrag belastet 
werden wie Mitglieder ohne Kinder.
Quelle | BVerfG vom 7.4.2022, Az. 1 BvL 3/18, 
Az. 1 BvR 2824/17, Az. 1 BvR 2257/16, Az. 1 BvR 
717/16; BVerfG, PM Nr. 46/2022 vom 25.5.2022
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Für Unternehmer

Kann für einen Gewinn 
aus einer übernommenen 
Pensionsverpflichtung 
eine Rücklage gebildet 
werden?

| Übernimmt ein Folgearbeitgeber 
eine Pensionsverpflichtung, kann in-
soweit ein Übernahmefolgegewinn 
entstehen, als die übernommenen 
Vermögenswerte den bis zum Ende 
des Wirtschaftsjahrs der Übernahme 
fortentwickelten steuerlichen Anwart-
schaftsbarwert übersteigen. Fraglich 
ist, ob für einen solchen Übernahme-
folgegewinn eine Rücklage nach §  5 
Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) 
gebildet werden kann. Das Finanzge-
richt Nürnberg meint „ja“. |

Hintergrund: Nach § 5 Abs. 7 S. 5 EStG 
kann für einen Gewinn jeweils in Höhe 
von vierzehn Fünfzehntel eine gewinn-
mindernde Rücklage gebildet werden, 
die in den folgenden 14 Wirtschaftsjah-
ren jeweils mit mindestens einem Vier-
zehntel gewinnerhöhend aufzulösen ist.

MERKE | Für das Finanzgericht spre-
chen der Wortlaut, der Gesetzeszweck 
und die Gesetzessystematik des §  5 
Abs.  7 EStG entgegen der Sichtweise 
der Finanzverwaltung dafür, dass auch 
für einen solchen Übernahmefolgege-
winn eine Rücklage zulässig ist.

Soweit ersichtlich hat sich das Finanz-
gericht Nürnberg als erstes Steuerge-
richt mit dieser Problematik befasst. 
Man darf also gespannt sein, wie sich 
der Bundesfinanzhof hierzu im Revisi-
onsverfahren positionieren wird.

Quelle | FG Nürnberg, Urteil vom 10.8.2021, 
Az. 1 K 528/20, Rev. BFH: Az. XI R 24/21, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 227925

Für alle Steuerpflichtigen

Identifikationsnummer 
für Ukraine-Flüchtlinge
| Das Bundeszentralamt für Steuern 
hat unter www.bzst.de am 2.5.2022 ein 
Merkblatt in deutscher und ukraini-
scher Sprache veröffentlicht. Darin ent-
halten sind Hinweise zum Verfahren bei 
der Vergabe der steuerlichen Identifi-
kationsnummer (IdNr) für Geflüchtete 
aus der Ukraine. |

Für Unternehmer

Informationen zur elektronisch unterstützten  
Betriebsprüfung in der Sozialversicherung

| Bereits mit Wirkung zum 1.1.2012 wurde in der Sozialversicherung die elektro-
nisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP) eingeführt. Das Verfahren sieht die An-
nahme der zur Durchführung einer Betriebsprüfung nach § 28p Sozialgesetzbuch 
(SGB) IV notwendigen Arbeitgeberdaten im elektronischen Verfahren vor. Auf ihrer 
Website hat die Deutsche Rentenversicherung Bund aktuelle Fragen beantwortet. |

Sofern Arbeitgeber an der optional an-
gebotenen euBP teilnehmen, können die 
Rentenversicherungsträger verlangen, 
dass die Übermittlung der erforderli-
chen Daten zum Zweck der Betriebs-
prüfung in einer einheitlich vorgegebe-
nen Struktur erfolgt. 

Ab dem 1.1.2023 sind die für die Prü-
fung notwendigen Daten elektronisch 
aus einem systemgeprüften Entgeltab-
rechnungsprogramm zu übermitteln. 
Auf Antrag des Arbeitgebers kann für 
Zeiträume bis zum 31.12.2026 auf eine 
elektronische Übermittlung der gespei-
cherten Entgeltabrechnungsdaten ver-
zichtet werden. 

Beachten Sie | Der Antrag ist formlos 
und unter Angabe der Betriebsnummer 

an den Rentenversicherungsträger zu 
senden, der für die Betriebsprüfung zu-
ständig ist.

Grundsätzlich ersetzt die euBP nicht die 
Prüfung vor Ort. Sofern der Arbeitgeber 
allerdings daran teilnimmt und diese mit 
den gelieferten Daten abgeschlossen 
werden kann, entfällt eine weitere Ein-
sichtnahme der Unterlagen vor Ort.

PRAXISTIPP | Weiterführende In-
formationen erhalten Sie auf der 
Website der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund unter www.iww.de/
s6497.

Quelle | Viertes Gesetz zur Änderung des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 
Gesetze, BGBl I 2011, S. 3057

Für Unternehmer

Veräußerungsgewinn für gemischt genutzten Pkw 
voll steuerpflichtig?

| Fast jeder Betriebsinhaber nutzt einen dem Betriebsvermögen zugeordneten Pkw 
zum Teil privat. Wird der Pkw verkauft, muss der komplette Veräußerungsgewinn 
versteuert werden – und zwar auch für den privat genutzten Anteil. Hierzu ist aber 
nun eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht anhängig. |

Nutzen Unternehmer einen Pkw zu min-
destens 10 % für betriebliche Zwecke, 
dann haben sie die Wahl: Sie können den 
Pkw als gewillkürtes Betriebsvermögen 
oder als Privatvermögen behandeln. 
Wird der Pkw zu mehr als 50 % betrieb-
lich genutzt, handelt es sich zwangsläu-
fig in vollem Umfang um Betriebsver-
mögen. Das wirkt sich wie folgt aus:

 • Sämtliche Kfz-Kosten sind als Be-
triebsausgaben abzugsfähig (Ab-
schreibung, Treibstoff, etc.).

 • Der Anteil der privaten Mitbenut-
zung ist als Entnahme zu versteuern.

Wird der dem Betriebsvermögen zuge-
ordnete, teilweise privat genutzte Pkw 
veräußert, unterliegt der gesamte Ver-
äußerungsgewinn (=  Unterschiedsbe-
trag aus Buchwert und Veräußerungs-

erlös) der Besteuerung. Der Bundesfi-
nanzhof hat das jüngst bestätigt: Dass 
die tatsächlich für den Pkw bean-
spruchte Abschreibung infolge der Be-
steuerung der Nutzungsentnahme bei 
wirtschaftlicher Betrachtung teilweise 
neutralisiert wird, rechtfertigt 

 • weder eine nur anteilige Berück-
sichtigung des Verkaufserlöses bei 
der Ermittlung des Veräußerungs-
gewinns 

 • noch eine gewinnmindernde Kor-
rektur des Veräußerungsgewinns 
in Höhe der auf die private Nutzung 
entfallenden Abschreibung.

Beachten Sie | Diese ungünstige Recht-
sprechung steht nun auf dem Prüfstand 
beim Bundesverfassungsgericht.

Quelle | BFH-Urteil vom 16.6.2020, Az. VIII R 
9/18; BVerfG Az. 2 BvR 2161/20
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Für Arbeitnehmer

Zur ersten Tätigkeitsstätte bei einem  
angestellten Bauleiter

| Wird eine Niederlassung eines international tätigen Bauunternehmens im Ar-
beitsvertrag eines Bauleiters als „Einstellungsort” bezeichnet, so ist allein deswe-
gen nicht von einer dauerhaften Zuordnung durch den Arbeitgeber zu dieser Nie-
derlassung auszugehen. Die Niederlassung stellt nach Ansicht des Finanzgerichts 
Mecklenburg-Vorpommern in diesen Fällen also keine erste Tätigkeitsstätte für 
den Bauleiter dar. Gegen diese Entscheidung ist die Revision anhängig. |

Hintergrund

Je nachdem, ob es sich beim Tätigkeits-
ort um eine erste Tätigkeitsstätte oder 
um eine Auswärtstätigkeit handelt, hat 
das u. a. folgende steuerliche Konse-
quenzen:

Erste Tätigkeitsstätte: 
 • Entfernungspauschale (0,30 EUR je 

Entfernungskilometer zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte; ab 
dem 21. Kilometer: 0,38 EUR)

 • grundsätzlich keine Verpflegungs-
pauschale 

Auswärtstätigkeit:
 • „Dienstreisepauschale“ (0,30 EUR je 

gefahrenen Kilometer)
 • grundsätzlich Verpflegungspauschale 

je nach Abwesenheitszeiten

Nach § 9 Abs. 4 S. 1 Einkommensteuer-
gesetz (EStG) ist erste Tätigkeitsstätte 
die ortsfeste betriebliche Einrichtung 
des Arbeitgebers, eines verbundenen 
Unternehmens (§ 15 Aktiengesetz) oder 
eines vom Arbeitgeber bestimmten Drit-
ten, der der Arbeitnehmer dauerhaft zu-
geordnet ist.

Die Zuordnung erfolgt vorrangig an-
hand der dienst- oder arbeitsrechtli-
chen Festlegungen sowie die diese 
ausfüllenden Absprachen und Weisun-
gen durch den Arbeitgeber.

Typische Fälle einer dauerhaften Zu-
ordnung sind in § 9 Abs. 4 S. 3 EStG auf-
geführt:

 • unbefristetes Tätigwerden,
 • Tätigwerden für die Dauer des 

Dienstverhältnisses,
 • Tätigkeit über einen Zeitraum von 

mehr als 48 Monaten.

Fehlt eine solche dienst- oder arbeits-
rechtliche Festlegung auf eine Tätig-
keitsstätte oder ist sie nicht eindeutig, 
ist erste Tätigkeitsstätte die betriebli-
che Einrichtung, an der der Arbeitneh-
mer dauerhaft

 • typischerweise arbeitstäglich oder
 • je Arbeitswoche zwei volle Arbeits-

tage oder mindestens ein Drittel 
seiner vereinbarten regelmäßigen 
Arbeitszeit tätig werden soll.

Entscheidung

Die Niederlassung stellt auch dann keine 
erste Tätigkeitsstätte für den Bauleiter 
dar, wenn

 • er einem Gruppenleiter dieser Nie-
derlassung zugewiesen ist,

 • er ca. einmal wöchentlich an einer 
Arbeitsberatung sowie 

 • einige Mal pro Jahr an sonstigen 
Besprechungen in dieser Nieder-
lassung teilnimmt und 

 • dem Bauleiter zwar ein Büro in die-
ser Niederlassung zur Verfügung 
steht, er tatsächlich jedoch den 
größeren Teil der Schreibtischar-
beit außerhalb dieses Büros erle-
digt.

MERKE | Hat ein Arbeitnehmer keine 
erste Tätigkeitsstätte, kommt es für 
die Geltendmachung von Verpfle-
gungsmehraufwand nur darauf an, ob 
er ohne Übernachtung jeweils mehr 
als acht Stunden von seiner Wohnung 
entfernt war.

Auf die Dreimonatsfrist – Verpfle-
gungspauschalen sind auf die ersten 
drei Monate einer längerfristigen be-
ruflichen Tätigkeit an derselben Tätig-
keitsstätte beschränkt – kommt es nur 
an, wenn der Steuerpflichtige an der-
selben Tätigkeitsstelle längerfristig 
tätig wird, und zwar an mindestens 
drei Tagen pro Woche. Das trifft jedoch 
bei einem Bauleiter nicht zu, wenn er 
die Arbeiten auf mehreren Baustellen 
zeitgleich leitet und damit typischer-
weise von Baustelle zu Baustelle fährt.

Quelle | FG Mecklenburg-Vorpommern, Ur-
teil vom 24.11.2021, Az. 3 K 6/20, Rev. BFH: Az. 
VI R 27/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 228008

Für alle Steuerpflichtigen

Zahlen und Fakten  
zur Teil-Abschaffung  
des Solidaritätszuschlags

| Nach einer Schätzung werden 2022 
noch rund 2,5 Millionen Steuerpflichtige 
mit dem Solidaritätszuschlag zur Ein-
kommensteuer belastet sein. Dies hat 
die Bundesregierung in ihrer Antwort 
auf eine Große Anfrage der CDU/CSU-
Fraktion mitgeteilt. |

Auch Kleinstanleger müssen auf ihre 
Kapitalerträge dem Grunde nach den 
Solidaritätszuschlag zahlen. Denn die 
Banken haben keine Kenntnis über die 
Höhe des zu versteuernden Einkom-
mens ihrer Kunden. Somit behalten sie 
Abgeltungsteuer inklusive Solidaritäts-
zuschlag ein, wenn die Kapitalerträge 
den Sparer-Pauschbetrag übersteigen. 
Eine Überprüfung und Erstattung des 
ggf. zu viel einbehaltenen Solidaritätszu-
schlags ist jedoch mit der Durchführung 
der Einkommensteuerveranlagung und 
der Günstigerprüfung möglich.

MERKE | Durch das Gesetz zur Rück-
führung des Solidaritätszuschlags 1995 
hat sich für juristische Personen (z. B. 
die GmbH) nichts geändert. Sie müs-
sen den Solidaritätszuschlag weiterhin 
auf die Körperschaftsteuer zahlen. 

Quelle | Antwort der Bundesregierung auf die 
Große Anfrage der Fraktion der CDU/CSU, Drs. 
20/1969 vom 23.5.2022; Gesetz zur Rückführung 
des Solidaritätszuschlags 1995, BGBl I 2019, S. 2115

Für Arbeitgeber

Sachbezüge bleiben  
bei der Berechnung des 
Mindestlohns außen vor

| Ein Gastronom hatte seinen Arbeitneh-
mern freie Unterkunft und Verpfle-
gung gewährt und diese Leistungen 
als geldwerte Vorteile auf den gesetz-
lichen Mindestlohn angerechnet. Ein 
Betriebsprüfer sah das allerdings an-
ders – und zwar zu Recht, wie nun das 
Landessozialgericht Bayern (Beschluss 
vom 28.2.2022, Az. L 7 BA 1/22 B ER) 
entschieden hat. Denn nach einer Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts 
(25.5.2016, Az. 5 AZR 135/16) ist der 
Mindestlohn nach der Entgeltleistung 
in Form von Geld zu berechnen. Sach-
bezüge bleiben außen vor. |
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Für Arbeitnehmer

Umschulungskosten 
nach Erwerbstätigkeit 
ohne Berufsausbildung 
sind nicht als Werbungs-
kosten abziehbar

| Der Werbungskostenabzug für Erst-
ausbildungskosten ist ausgeschlossen. 
Hier bleibt nur der beschränkte Sonder-
ausgabenabzug bis zu 6.000 EUR im Ka-
lenderjahr. Zudem ist in der Rechtspre-
chung geklärt, dass Umschulungskosten 
nach erfolgter Erstausbildung als Fort-
bildungskosten zum Werbungskosten-
abzug zuzulassen sind. Doch was ist mit 
Umschulungskosten, die nach langjähri-
ger und eigenständiger Erwerbstätigkeit 
entstehen, wenn für diese Erwerbstätig-
keit keine formalisierte Berufsausbil-
dung existiert? Für das Finanzgericht 
Niedersachsen greift das Werbungskos-
tenabzugsverbot auch in einer solchen 
Konstellation. |

Zum Hintergrund 

Da während einer Umschulung oft keine 
bzw. nur geringe Einnahmen erzielt wer-
den, führen Werbungskosten regelmä-
ßig zu einem vortragsfähigen Verlust, 
der sich in den Jahren der Berufsaus-
übung steuermindernd auswirkt. 

Beachten Sie | Demgegenüber blei-
ben Sonderausgaben bei fehlenden 
Einkünften in demselben Jahr wir-
kungslos, da hier keine jahresübergrei-
fende Verrechnung möglich ist. 

Steuerbescheide sollten vorerst 
offengehalten werden

Der Bundesfinanzhof hat die vorge-
nannte Rechtsfrage durch die Zulas-
sung der Revision an sich gezogen. 
Dies könnte eine gewisse Hoffnung da-
hin gehend wecken, dass der Bundesfi-
nanzhof auch Kosten für eine „Um-
schulung“ in derartigen Fällen als Wer-
bungskosten beurteilen könnte. 

Beachten Sie | Betroffene Steuerbe-
scheide sollten daher vorerst unbe-
dingt offengehalten werden.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
26.3.2021, Az. 2 K 130/20, Rev. BFH: Az. VI R 
22/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 227260

Für Unternehmer

Vorsteuer-Vergütungsverfahren: Anträge sind bis 
zum 30.9.2022 zu stellen

| Wurden Unternehmer in 2021 im EU-Ausland mit ausländischer Umsatzsteuer 
belastet und möchten sie diese erstattet haben, muss der Antrag bis zum 30.9.2022 
in elektronischer Form beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) eingehen. |

Die EU-Mitgliedstaaten erstatten inlän-
dischen Unternehmern, die vorsteuer-
abzugsberechtigt sind, unter bestimm-
ten Voraussetzungen die dort gezahlte 
Umsatzsteuer. Ist der Unternehmer im 
Ausland für umsatz steuerliche Zwecke 
nicht registriert, kann er die Vorsteuer-
beträge durch das Vorsteuer-Vergü-
tungsverfahren geltend machen. 

Folgende Voraussetzungen sind u. a. zu 
beachten:

 • Der Antrag ist elektronisch über 
das BZStOnline-Portal (BOP) beim 
BZSt einzureichen. Papieranträge 
sind unzulässig.

 • Der Vergütungsantrag ist binnen 
neun Monaten nach Ablauf des Ka-
lenderjahrs zu stellen, in dem der 
Vergütungsanspruch entstanden ist 
– also bis zum 30. September. Für 
die Einhaltung dieser Frist genügt 
der rechtzeitige Eingang des Vergü-
tungsantrags beim BZSt.

 • Die beantragte Vergütung muss 
mindestens 400 EUR oder einen 
entsprechend in Landeswährung 
umgerechneten Wert betragen. Bei 
einem Vergütungszeitraum, der 
das Kalenderjahr oder der letzte 
Zeitraum des Kalenderjahrs ist, 
muss die beantragte Vergütung 
mindestens 50 EUR betragen.

Das BZSt entscheidet über die Weiter-
leitung des Antrags an den Mitgliedstaat 
der Erstattung innerhalb von 15 Tagen. 
Lehnt das BZSt nach Prüfung des An-
trags die Weiterleitung ab, erhält der 
Antragsteller einen Bescheid an die im 
Antrag angegebene Anschrift.

PRAXISTIPP | Ob sich der adminis-
trative Aufwand lohnt, hängt sicher-
lich primär von der Höhe der gezahl-
ten Vorsteuern ab. Weitere Einzelhei-
ten erfahren Sie unter www.iww.de/
s6495.

Für Arbeitgeber

9-EUR-Ticket: Lohnsteuerliche Behandlung  
von Zuschüssen des Arbeitgebers

| Das Bundesfinanzministerium hat sich dazu geäußert, wie Zuschüsse des Arbeit-
gebers zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für den öffentlichen Personen-
nahverkehr während der Gültigkeitsdauer des 9-EUR-Tickets lohnsteuerlich zu 
behandeln sind. |

Zuschüsse, die Arbeitgeber ihren Ar-
beitnehmern zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn zu deren 
Aufwendungen für Tickets für öffentli-
che Verkehrsmittel gewähren, sind hin-
sichtlich der Steuerbefreiung nach § 3 
Nr. 15 Einkommensteuergesetz (EStG) 
auf die Höhe der Aufwendungen des 
Arbeitnehmers beschränkt.

Für Juni, Juli und August 2022 wird es 
nicht beanstandet, wenn Zuschüsse des 
Arbeitgebers die Aufwendungen des 
Arbeitnehmers für Tickets für öffentli-
che Verkehrsmittel im Kalendermonat 
übersteigen, soweit die Zuschüsse die 

Aufwendungen bezogen auf das Jahr 
2022 insgesamt nicht übersteigen (Jah-
resbetrachtung). Werden für 2022 ins-
gesamt höhere Zuschüsse gezahlt, als 
der Arbeitnehmer Aufwendungen hatte, 
ist der Differenzbetrag als steuerpflich-
tiger Arbeitslohn zu behandeln.

Beachten Sie | Die steuerfreien Arbeit-
geberleistungen nach § 3 Nr. 15 EStG 
mindern den als Entfernungspauschale 
abziehbaren Betrag und sind vom Ar-
beitgeber zu bescheinigen. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 30.5.2022, Az. IV 
C 5 - S 2351/19/10002 :007, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 229455
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Für alle Steuerpflichtigen

Viertes Corona-Steuerhilfegesetz ist in „trockenen Tüchern“

| Der Bundesrat hat dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz am 10.6.2022 zugestimmt. Damit können zahlreiche steuerliche 
Neuerungen und Verlängerungen von bereits befristet eingeführten Maßnahmen (z. B. Homeoffice-Pauschale) in Kraft treten. |

Degressive Abschreibungen

Durch das Zweite Corona-Steuerhilfege-
setz vom 29.6.2020 können bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens, die in 2020 und 2021 angeschafft 
oder hergestellt wurden, degressiv ab-
geschrieben werden. Diese Regelung 
gilt nun auch für Wirtschaftsgüter, die im 
Jahr 2022 angeschafft oder hergestellt 
werden. Gewährt wird eine degressive 
Abschreibung von 25 % (höchstens das 
2,5-Fache der linearen Abschreibung).

Beachten Sie | Nicht im Gesetz ent-
halten ist die im Koalitionsvertrag ver-
einbarte Investitionsprämie für Klima-
schutz und digitale Wirtschaftsgüter 
(sogenannte Super-Abschreibung).

Kurzarbeitergeld

Die Förderung der steuerfreien Zu-
schüsse des Arbeitgebers zum Kurzar-
beitergeld wurde um sechs Monate bis 
Ende Juni 2022 verlängert.

Homeoffice-Pauschale

Die Homeoffice-Pauschale wurde um 
ein Jahr bis zum 31.12.2022 verlängert. 
Somit können Steuerpflichtige auch 
2022 für jeden Kalendertag, an dem sie 
ihre betriebliche oder berufliche Tätig-
keit ausschließlich in der häuslichen 
Wohnung ausüben und keine außerhalb 
der häuslichen Wohnung belegene Betä-
tigungsstätte aufsuchen, 5 EUR abzie-
hen (maximal aber 600 EUR im Jahr).

Verlängerte Investitionsfristen

Für die künftige (Investitionszeitraum 
von drei Jahren) Anschaffung oder Her-
stellung von abnutzbaren beweglichen 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens kann ein Investitionsabzugsbetrag 
(IAB) von bis zu 40 % (in nach dem 
31.12.2019 endenden Wirtschaftsjahren: 
50 %) der voraussichtlichen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten gewinn-
mindernd geltend gemacht werden.

Für Fälle, in denen die Frist in 2022 ab-
läuft, wurde diese nun um ein Jahr ver-
längert.

Beachten Sie | Mit dem Gesetz zur Mo-
dernisierung des Körperschaftsteuer-
rechts vom 25.6.2021 wurde der Investi-
tionszeitraum bereits auf fünf Jahre 
(Bildungsjahr 2017) bzw. auf vier Jahre 
(Bildungsjahr 2018) verlängert. Die 
Übersicht zeigt, welche Fristverlänge-
rungen in Abhängigkeit vom Jahr der 
Bildung gelten: 

Jahr der Bildung Späteste Auflösung 

2017 2023 (sechs Jahre)

2018 2023 (fünf Jahre)

2019 2023 (vier Jahre)

PRAXISTIPP | Ist eine Investition 
auch bis Ende 2023 nicht realisierbar, 
sollte wegen der damit verbundenen 
rückwirkenden Verzinsung eine freiwil-
lige IAB-Auflösung erwogen werden.

Auch die Reinvestitionsfristen des § 6b 
Einkommensteuergesetz (EStG) „Über-
tragung stiller Reserven bei der Veräu-
ßerung bestimmter Anlagegüter“ wur-
den um ein weiteres Jahr verlängert.

Abzinsung von Verbindlichkeiten

Bisher müssen bilanzierende Unterneh-
men unverzinsliche Verbindlichkeiten 
mit einer Restlaufzeit von mindestens 
zwölf Monaten unter Berücksichtigung 
eines Zinssatzes von 5,5 % abzinsen. 

Wegen der anhaltenden geänderten 
Marktsituation (u. a. Niedrigzinsphase) 
sind Verbindlichkeiten in nach dem 
31.12.2022 endenden Wirtschaftsjah-
ren nicht mehr abzuzinsen. Auf form-
losen Antrag kann die Abzinsungs-
pflicht aber bereits in vor dem 1.1.2023 
endenden Wirtschaftsjahren vorzeitig 
entfallen, soweit die Veranlagungen 
nicht bestandskräftig sind.

Beachten Sie | Die Abzinsungspflicht bei 
Rückstellungen bleibt indes bestehen.

Erweiterte Verlustverrechnung

Der Verlustrücktrag wurde ab dem Ver-
lustentstehungsjahr 2022 von einem 
Jahr auf zwei Jahre erweitert. Zudem 
werden die mit dem Dritten Corona-

Steuerhilfegesetz auf 10 Mio. EUR (bzw. 
auf 20 Mio. EUR bei Zusammenveranla-
gung) angehobenen Grenzen beim Ver-
lustrücktrag für die Veranlagungszeit-
räume 2022 und 2023 beibehalten.

Corona-Bonus für Pflegekräfte

Nach § 3 Nr. 11b EStG bleiben steuer-
frei: „Zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn vom Arbeitgeber in 
der Zeit vom 18.11.2021 bis zum 
31.12.2022 an seine Arbeitnehmer zur 
Anerkennung besonderer Leistungen 
während der Corona-Krise gewährte 
Leistungen bis zu einem Betrag von 
4.500 EUR.“ Im Vergleich zum Regie-
rungsentwurf haben sich insbesondere 
diese Änderungen ergeben:

 • Die Voraussetzung der Gewährung 
der Leistungen wegen bundes- 
oder landesrechtlicher Regelungen 
wurde gestrichen. Somit sind auch 
freiwillige Arbeitgeber-Leistungen 
und Leistungen auf Basis von Tarif-
verträgen begünstigt.

 • Der Betrag wurde von 3.000 EUR auf 
4.500 EUR erhöht.

 • Die begünstigten Einrichtungen 
(nach dem Entwurf insbesondere 
Krankenhäuser und ambulante 
Pflegedienste) wurden erweitert: 
Somit können z. B. auch Dialyseein-
richtungen, Arzt-/Zahnarztpraxen 
und Rettungsdienste profitieren.

Verlängerte Steuererklärungsfristen

Für durch Angehörige der steuerbera-
tenden Berufe erstellte Steuererklä-
rungen gelten Fristverlängerungen: 

Steuererklärung Abgabefrist 

2020 31.8.2022

2021 31.8.2023

2022 31.7.2024

2023 31.5.2025

2024 30.4.2026

Für nicht beratene Steuerpflichtige gilt:

Steuererklärung Abgabefrist 

2021 31.10.2022

2022 30.9.2023

2023 31.8.2024

Quelle | Viertes Corona-Steuerhilfegesetz, BR-
Drs. (B) 223/22 vom 10.6.2022
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Für alle Steuerpflichtigen

Steuerentlastungen 2022: 
Das verabschiedete 
Gesetz im Überblick

| Um die steigenden Energiepreise ab-
zufedern, hat die Bundesregierung steu-
erliche Entlastungen auf den Weg ge-
bracht, denen der Bundesrat am 
20.5.2022 zugestimmt hat. |

Arbeitnehmer-Pauschbetrag, 
Grundfreibetrag, Pendlerpauschale

Folgende Erleichterungen werden rück-
wirkend ab 1.1.2022 umgesetzt:

 • Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
wird um 200 EUR auf 1.200 EUR 
angehoben.

 • Der Grundfreibetrag, bis zu dessen 
Höhe keine Einkommensteuer ge-
zahlt werden muss, steigt von 
9.984 EUR auf 10.347 EUR.

 • Die Entfernungspauschale wird ab 
dem 21. Kilometer befristet bis 
2026 von 35 auf 38 Cent erhöht. Die-
ser Schritt erfolgt nun zwei Jahre 
eher als ursprünglich geplant.

Beachten Sie | Für die ersten  
20 Kilometer beträgt die Pauschale 
unverändert 30 Cent pro Entfer-
nungskilometer.

Energiepreispauschale und  
Kinderbonus

Zudem erhalten Erwerbstätige, Selbst-
ständige und Gewerbetreibende eine 
einmalige steuerpflichtige Energie-
preispauschale von 300 EUR. Die Aus-
zahlung erfolgt ab September 2022 
über die Lohnabrechnung des Arbeit-
gebers. 

Beachten Sie | Selbstständige erhal-
ten einen Vorschuss über eine einmalige 
Senkung ihrer Einkommensteuer-Vor-
auszahlung.

Für jedes Kind, für das Anspruch auf 
Kindergeld besteht, gibt es einen Ein-
malbonus von 100 EUR. Die Zahlung 
erfolgt ab Juli 2022 und wird auf den 
Kinderfreibetrag angerechnet.

Quelle | Steuerentlastungsgesetz 2022, BGBl I 
2022, S. 749; Bundesregierung vom 20.5.2022 
„Steuerliche Erleichterungen beschlossen“

Für Unternehmer

Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung  
für Kassensysteme: Version 2.3 veröffentlicht

| Das Bundesfinanzministerium hat die „Digitale Schnittstelle der Finanzverwal-
tung für Kassensysteme (DSFinV-K)“ in der Version 2.3 veröffentlicht. Die DSFinV-K 
in der Version 2.3 ist für Aufzeichnungen anzuwenden, die ab dem 1.7.2022 erfolgen. 
Eine frühere Anwendung ist zulässig. |

Hintergrund

Mit dem Gesetz zum Schutz vor Mani-
pulationen an digitalen Grundaufzeich-
nungen wurde geregelt, dass Daten, 
die mithilfe eines elektronischen Auf-
zeichnungssystems erfasst werden, 
mit einer zertifizierten technischen Si-
cherheitseinrichtung (TSE) zu schützen 
sind. Diese Daten sind der Finanzver-
waltung anlässlich einer Außenprü-
fung oder einer Kassen-Nachschau 

über eine einheitliche digitale Schnitt-
stelle zur Verfügung zu stellen. 

Die einheitliche digitale Schnittstelle 
besteht aus der Einbindungsschnitt-
stelle, der Exportschnittstelle sowie der 
DSFinV-K. Über sie sind jeweils ver-
pflichtend die erforderlichen Daten so-
wie Formate definiert.

Quelle | BMF-Schreiben vom 21.4.2022, Az. IV 
A 4 - S 0316-a/19/10007 :004, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 229382

Für Unternehmer

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung bei  
auf den Mieter umgelegter Grundsteuer

| Grundsteuer, die vom Vermieter geschuldet, aber vertraglich auf den gewerbe-
treibenden Mieter umgelegt wird, gehört zur Miete und ist deshalb gewerbesteu-
erlich dem Gewinn zum Teil hinzuzurechnen. Dies hat jüngst der Bundesfinanz-
hof entschieden. |

Zum Hintergrund: Bei der Ermittlung 
der Gewerbesteuer wird der Gewinn 
aus Gewerbebetrieb durch Hinzurech-
nungen und Kürzungen modifiziert. 
Hinzuzurechnen ist dabei u. a. ein Ach-
tel der Miet- und Pachtzinsen für die 
Benutzung der unbeweglichen Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens, 
soweit die Aufwendungen bei der Er-
mittlung des Gewinns abgesetzt wor-
den sind.

	◼ Sachverhalt 

Eine GmbH hatte von ihren Gesell-
schaftern ein Betriebsgebäude gemie-
tet. Laut Mietvertrag musste die GmbH 
die Grundsteuer tragen. Das Finanz-
amt war nun der Ansicht, dass die auf 
die GmbH umgelegte Grundsteuer zu 
der von ihr zu zahlenden Miete gehört 
und deshalb gewerbesteuerlich hinzu-
zurechnen ist. 

Das Finanzgericht Köln sah das an-
ders und gab der Klage statt. Doch 
dem folgte der Bundes finanzhof in der 
Revision nicht und hob das Urteil der 
Vorinstanz auf.

Der Bundesfinanzhof legte den gesetz-
lichen Begriff der Miet- und Pachtzin-
sen wirtschaftlich aus. Hierzu gehören 
auch vom Mieter getragene Aufwendun-
gen, die nach dem gesetzestypischen 
Lastenverteilungssystem eigentlich vom 
Vermieter zu tragen wären, aber ver-
traglich vom Mieter übernommen wer-
den. Ein derartiger Fall lag hier vor. 

Schuldner der Grundsteuer ist der Ei-
gentümer, also der Vermieter. Zivil-
rechtlich kann die Grundsteuer aller-
dings auf den Mieter abgewälzt wer-
den. Sie fließt damit in den Mietzins 
ein, der gewerbesteuerrechtlich zum 
Teil hinzuzurechnen ist. 

Beachten Sie | Die Hinzurechnung 
kann also nicht dadurch reduziert wer-
den, dass der Mieter Kosten über-
nimmt, die eigentlich vom Vermieter zu 
tragen wären und dieser im Gegenzug 
einen entsprechend geminderten Miet-
zins akzeptiert. 

Quelle | BFH-Urteil vom 2.2.2022, Az. III R 
65/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 228764; 
BFH-PM Nr. 17/22 vom 21.4.2022
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Für alle Steuerpflichtigen

Nicht eheliche Lebensgemeinschaft: Keine Übertragung 
des Kinderfreibetrags bei minderjährigen Kindern

| Leben Eltern in einer funktionierenden nicht ehelichen Lebensgemeinschaft zu-
sammen, stellte sich in der Praxis bisher die Frage, unter welchen Voraussetzun-
gen die Übertragung des Kinderfreibetrags von einem auf den anderen Elternteil 
zulässig ist. Die Antwort auf diese Frage kommt nun vom Bundesfinanzhof. |

Hintergrund

Beachten Sie | Für 2022 beträgt der 
Kinderfreibetrag 5.460 EUR (2.730 EUR 
je Elternteil). Der Freibetrag für den 
Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbil-
dungsbedarf (BEA-Freibetrag) liegt bei 
2.928 EUR (1.464 EUR je Elternteil). 

Nach § 32 Abs. 6 S. 6 Einkommensteu-
ergesetz (EStG) wird bei nicht verheira-
teten, geschiedenen oder dauernd ge-
trennt lebenden unbeschränkt steuer-
pflichtigen Eltern auf Antrag eines El-
ternteils der Kinderfreibetrag des an-
deren Elternteils auf ihn übertragen. 
Voraussetzung: Der Antragsteller, nicht 
jedoch der andere Elternteil, kommt 
seiner Unterhaltspflicht gegenüber 
dem Kind für das Kalenderjahr im We-
sentlichen nach oder der andere El-
ternteil ist mangels Leistungsfähigkeit 
nicht unterhaltspflichtig.

Entscheidung

Leben nicht miteinander verheiratete 
Eltern zusammen mit einem gemein-
samen minderjährigen Kind in einem 
gemeinsamen Haushalt, kann nicht al-
lein deshalb, weil ein betreuender El-
ternteil keinen oder nur einen geringen 
Beitrag zum (gemeinsamen) Haus-
haltseinkommen leistet, davon ausge-
gangen werden, dass dieser Elternteil 
seiner Unterhaltspflicht nicht im We-
sentlichen nachkommt.

Der Bundesfinanzhof geht bei einer 
funktionsfähigen nicht ehelichen Le-
bensgemeinschaft davon aus, dass die 
Verteilung der Unterhaltsaufgaben dem 

gemeinsamen Willen der Elternteile 
entspricht. Eine Übertragung der Frei-
beträge scheidet damit zumindest bei 
minderjährigen Kindern grundsätzlich 
aus, wenn der Elternteil, der keine oder 
nur geringe Beiträge zum Haushalts-
einkommen leistet, seiner Unterhalts-
pflicht durch die Betreuung des Kindes 
nachkommt.

	◼ Beispiel

Die nicht verheirateten Eltern Hans 
und Sabine haben zwei minderjährige 
Kinder und leben zusammen. Sabine 
hat ein zu versteuerndes Einkommen 
von rund 70.000 EUR. Das Einkommen 
von Hans liegt unter dem Grundfreibe-
trag (10.347 EUR). Sabine beantragt 
beim Finanzamt die Übertragung der 
Kinderfreibeträge von Hans auf sich, 
weil dieser keinen Barunterhalt ge-
leistet hat. 

Folge: Es reicht aus, dass Hans einen 
Betreuungsunterhalt geleistet hat. Eine 
Übertragung des hälftigen Kinderfrei-
betrags von Hans auf Sabine ist nicht 
zulässig. 

MERKE | Der Bundesfinanzhof be-
schäftigte sich im Streitfall ausschließ-
lich mit der Übertragung von Freibeträ-
gen für minderjährige Kinder. Am Ende 
seiner Urteilsbegründung ließ er expli-
zit offen, ob das Finanzamt der Mutter 
ab der Volljährigkeit eines der beiden 
Kinder zu Recht den (anteiligen) Kin-
der- und BEA-Freibetrag des Vaters 
übertragen hatte.

Quelle | BFH-Urteil vom 15.12.2021, Az. III R 
24/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 228417

Für alle Steuerpflichtigen

Broschüre: Steuertipps für Menschen mit  
Renten- und Pensionseinkünften
| Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen hat Steuertipps für Menschen mit 
Renten- und Pensionseinkünften veröffentlicht (Stand: Januar 2022; unter www.iww.
de/s6252). Die 16-seitige Broschüre beinhaltet Informationen für Menschen, die im 
Ruhestand Renten- oder Pensionseinkünfte (und ggf. weitere Einkünfte) beziehen. |

Für Kapitalanleger

Finanzverwaltung äußert 
sich zur Besteuerung  
von virtuellen Währungen

| Virtuelle Währungen wachsen stän-
dig. Das gilt für die Anzahl, das Volumen 
und die Zahl der Investoren. Daher war-
tete man auf ein Verwaltungsschreiben, 
das u. a. darlegt, in welchen Fällen Ge-
winne zu versteuern sind. Bereits im 
Juni 2021 veröffentlichte das Bundesfi-
nanzministerium ein Entwurfsschreiben, 
das nun auf 24 Seiten finalisiert wurde. |

Das Schreiben behandelt „Einzelfragen 
zur ertragsteuerrechtlichen Behand-
lung von virtuellen Währungen und von 
sonstigen Token“. Auf den ersten Seiten 
werden z. B. Begriffe wie Mining und To-
ken definiert. Die folgenden Seiten set-
zen sich mit den ertragsteuerlichen Di-
mensionen (differenziert nach Privat- 
und Betriebsvermögen) auseinander.

Das Bundesfinanzministerium stellt  
u. a. heraus, dass Tätigkeiten im Zusam-
menhang mit Einheiten einer virtuellen 
Währung und mit sonstigen Token zu 
Einkünften aus allen Einkunftsarten  
(z. B. Einkünfte aus Gewerbebetrieb und 
Kapitalvermögen) führen können. 

Interessant sind insbesondere die Aus-
führungen unter der Rz. 53. Danach 
sind Einheiten einer virtuellen Währung 
und sonstige Token ein „anderes Wirt-
schaftsgut“ im Sinne des § 23 Abs. 1 S. 1 
Nr. 2 Einkommensteuergesetz (EStG). 
Daher können Gewinne aus der Veräu-
ßerung von im Privatvermögen gehal-
tenen Einheiten einer virtuellen Wäh-
rung und sonstigen Token Einkünfte 
aus privaten Veräußerungsgeschäften 
darstellen, wenn der Zeitraum zwi-
schen Anschaffung und Veräußerung 
nicht mehr als ein Jahr beträgt. 

Beachten Sie | Gewinne bleiben je-
doch steuerfrei, wenn die Summe der 
aus allen privaten Veräußerungsge-
schäften im Kalenderjahr erzielten Ge-
winne weniger als 600 EUR beträgt.

MERKE | Die weitere Entwicklung 
bleibt abzuwarten. So ist z. B. beim 
Bundesfinanzhof ein Verfahren anhän-
gig, wo es um die Ausführungen der 
Finanzverwaltung unter der Rz. 53 geht. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 10.5.2022, Az. IV 
C 1 - S 2256/19/10003 :001, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 229317; Rev. BFH: Az. IX R 3/22
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Für Unternehmer

Geänderte Rechtsprechung: Droht Sportvereinen  
nun „Umsatzsteuer-Ungemach“?
| Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung geändert: Bei einer aus dem 
deutschen Recht folgenden Umsatzsteuerpflicht können sich Sportvereine nicht 
auf eine aus der europäischen Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL) ab-
geleitete Steuerfreiheit berufen. |

	◼ Sachverhalt

Ein Golfverein vereinnahmte u. a. allge-
meine Mitgliedsbeiträge. Hierfür ver-
langte das Finanzamt keine Umsatz-
steuer (nicht steuerbare Leistungen). 
Darüber hinaus erbrachte der Verein 
aber auch eine Reihe von Leistungen 
gegen gesondertes Entgelt (Berechti-
gung zur Platznutzung, leihweise Über-
lassung von Golfbällen, Durchführung 
von Golfturnieren und Veranstaltungen, 
bei denen der Verein Startgelder für die 
Teilnahme vereinnahmte etc.). Diese 
Leistungen behandelte das Finanzamt 
als umsatzsteuerbar und -pflichtig.

Die für den Veranstaltungsbereich 
mögliche Steuerfreiheit nach § 4 Nr. 22 
Buchst. b Umsatzsteuergesetz (UStG) 
versagte das Finanzamt, da es den Ver-
ein nicht als gemeinnützig ansah. Es 
fehle an einer hinreichenden Vermö-
genszweckbindung für den Fall der Ver-
einsauflösung. Das Finanzgericht Mün-
chen sah das anders: Es ging wegen der 
bisherigen Rechtsprechung davon aus, 
dass sich der Verein auf eine weiter ge-
fasste Steuerfreiheit nach Art. 132 Abs. 1 
Buchst. m MwStSystRL berufen könne.

In der Folge rief der Bundesfinanzhof 
den Europäischen Gerichtshof an, der 
eine Berufung auf die Steuerfreiheit 
nach der MwStSystRL ablehnte. Dem 
hat sich der Bundesfinanzhof nun an-
geschlossen.

Für die eigentlich unter § 4 Nr. 22 
Buchst. b UStG fallende Durchführung 
von Golfturnieren und Veranstaltungen, 
bei denen der Verein Startgelder für die 
Teilnahme vereinnahmte, war keine 
Steuerbefreiung möglich. Denn für den 
Europäischen Gerichtshof setzt die 
Steuerfreiheit im Sportbereich voraus, 

dass das Vereinsvermögen im Auflö-
sungsfall nur zweckgebunden verteilt 
werden kann, woran es hier fehlte.

Die Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
betrifft unmittelbar nur Leistungen, die 
Sportvereine gegen gesonderte Vergü-
tung erbringen. Aber: Nach der langjäh-
rigen Rechtsprechung sind Leistungen, 
die Sportvereine an ihre Mitglieder ge-
gen allgemeine Mitgliedsbeiträge er-
bringen – entgegen der gelebten Praxis 
der Finanzverwaltung – weiterhin um-
satzsteuerbar, sodass es durch die nun-
mehr versagte Steuerbefreiung zu einer 
Umsatzsteuerpflicht kommt. 

Sportvereine müssen jetzt, so der Bun-
desfinanzhof, damit rechnen, dass die 
Rechtsprechung ihre Leistungen auch 
insoweit als steuerpflichtig ansieht, als 
sie derartige Leistungen an ihre Mitglie-
der erbringen und es sich dabei nicht um 
eine sportliche Veranstaltung im Sinne 
von § 4 Nr. 22 Buchst. b UStG handelt. 

MERKE | Die Problematik kann nach 
Ansicht des Bundesfinanzhofs nur der 
Gesetzgeber lösen, indem er die nach 
der Richtlinie bestehende Möglichkeit 
ergreift, Leistungen im Bereich des 
Sports weitergehend als bisher von 
der Umsatzsteuer zu befreien.

Ferner gibt es noch einen „Rettungs-
anker“, die Kleinunternehmerregel  
(§ 19 UStG): Danach wird keine Um-
satzsteuer erhoben, wenn der Umsatz 
im vorangegangenen Kalenderjahr 
22.000 EUR nicht überstiegen hat und 
im laufenden Kalenderjahr 50.000 EUR 
voraussichtlich nicht übersteigen wird. 

Quelle | BFH-Urteil vom 21.4.2022, Az. V R 
48/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 229145; 
BFH PM Nr. 20/22 vom 12.5.2022

Für Arbeitgeber

Auslandsentsendung: Kaufkraftzuschläge angepasst
| Entsendet der Arbeitgeber Arbeitnehmer ins Ausland, kann er deren höhere Le-
benshaltungskosten vor Ort dadurch abgelten, dass er einen Kaufkraftausgleich 
zahlt. Die nach § 3 Nr. 64 S. 3 Einkommensteuergesetz (EStG) steuerfreien Beträge 
wurden zum 1.4.2022 angepasst. Enthalten sind sie im BMF-Schreiben vom 
13.4.2022 (Az. IV C 5 – S 2341/22/10001 :001, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 229316). |

Für Arbeitgeber

Mindestlohn und  
Grenze für Minijobs: 
Erhöhung erfolgt  
ab 1.10.2022

| Der Bundestag hat der Erhöhung des 
Mindestlohns auf 12 EUR mit Wirkung 
ab dem 1.10.2022 zugestimmt. Zudem 
wurden Änderungen bei Mini- und Midi-
jobs beschlossen. Der Bundesrat hat am 
10.6.2022 „grünes Licht gegeben“. |

Mindestlohn

Die Mindestlohnkommission berät alle 
zwei Jahre über Anpassungen bei der 
Höhe des Mindestlohns. Von diesem 
Prozedere wurde nun einmalig abgewi-
chen. In 2022 gelten diese Beträge:

 • ab 1.1.2022: 9,82 EUR pro Stunde 
 • ab 1.7.2022: 10,45 EUR pro Stunde
 • ab 1.10.2022: 12 EUR pro Stunde

Änderungen bei Minijob  
und Midijob

Derzeit gilt für eine geringfügige Be-
schäftigung eine monatliche (statische) 
Grenze von 450 EUR. Diese wurde nun 
dynamisch ausgestaltet: Die Geringfü-
gigkeitsgrenze bezeichnet das monatli-
che Arbeitsentgelt, das bei einer Ar-
beitszeit von zehn Wochenstunden zum 
Mindestlohn nach § 1 Abs. 2 S. 1 des 
Mindestlohngesetzes erzielt wird. Sie 
wird berechnet, indem der Mindestlohn 
mit 130 vervielfacht, durch drei geteilt 
und auf volle EUR aufgerundet wird. 
Das heißt: Bei einem Mindestlohn von 
12 EUR ergibt sich daraus eine Gering-
fügigkeitsgrenze von 520 EUR (12 EUR 
x 130 / 3).

Die Höchstgrenze für eine Beschäftigung 
im Übergangsbereich – hier gelten ver-
minderte Arbeitnehmer-Beiträge zur So-
zialversicherung – wurde von monatlich 
1.300 EUR auf 1.600 EUR angehoben 
(Midijob). Oberhalb der Geringfügig-
keitsgrenze wird der Arbeitgeberbeitrag 
zunächst auf die für einen Minijob zu 
leistenden Pauschalbeiträge in Höhe 
von 28 % angeglichen und gleitend auf 
den regulären Sozialversicherungsbei-
trag abgeschmolzen.

Quelle | Gesetz zur Erhöhung des Schutzes 
durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu 
Änderungen im Bereich der geringfügigen Be-
schäftigung; BR-Drs. (B) 265/22 vom 10.6.2022
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Für Arbeitnehmer

Steuerermäßigung  
für zusammengeballte  
Überstundenvergütungen

| Nach einer Entscheidung des Bundes-
finanzhofs sind nachgezahlte Über-
stundenvergütungen, die für einen 
Zeitraum von mehr als zwölf Monaten 
veranlagungszeitraumübergreifend ge-
leistet werden, mit einem ermäßigten 
Steuersatz zu besteuern. |

Mit steigendem Einkommen erhöht sich 
die Einkommensteuer progressiv. Wer-
den Vergütungen für eine mehrjährige 
Tätigkeit nicht laufend, sondern in einer 
Summe ausgezahlt, führt der Progressi-
onseffekt zu einer vom Gesetzgeber 
nicht gewollten Steuer(mehr)belas-
tung. Um die progressive Wirkung des 
Einkommensteuertarifs bei dem zusam-
mengeballten Zufluss von Lohnnach-
zahlungen zu mildern, sieht das Gesetz 
die Besteuerung dieser Nachzahlungen 
mit einem ermäßigten Steuersatz vor. 

Voraussetzung ist aber, dass sich die 
Nachzahlung auf die Vergütung für eine 
Tätigkeit bezieht, die sich über mindes-
tens zwei Veranlagungszeiträume er-
streckt und einen Zeitraum von mehr 
als zwölf Monaten umfasst.

	◼ Sachverhalt 

Ein Arbeitnehmer hatte in 2013 bis 
2015 insgesamt ca. 330 Überstunden 
geleistet. Wegen einer längeren Er-
krankung schloss er mit seinem Ar-
beitgeber in 2016 einen Aufhebungs-
vertrag. Dieser sah u. a. vor, dass die 
Überstunden mit 6.000 EUR vergütet 
werden sollen. Das Finanzamt unter-
warf die Überstundenvergütung dem 
normalen Einkommensteuertarif – je-
doch zu Unrecht, wie nun der Bundes-
finanzhof entschied.  

Die Tarifermäßigung ist nicht nur auf 
die Nachzahlung von Festlohnbestand-
teilen anzuwenden, sondern auch auf 
Nachzahlungen von variablen Lohnbe-
standteilen (hier in Form der Überstun-
denvergütungen). In beiden Fällen ist es 
danach allein entscheidend, ob die 
nachgezahlte Vergütung für einen Zeit-
raum von mehr als zwölf Monaten ver-
anlagungszeitraumübergreifend ge-
leistet worden ist.

Quelle | BFH-Urteil vom 2.12.2021, Az. VI R 
23/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 228235; 
BFH-PM Nr. 12/22 vom 24.3.2022

Für Unternehmer

Gewinnermittlung: Zur zeitlichen Zuordnung  
von Umsatzsteuer-Vorauszahlungen

| Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs setzen regelmäßig wiederkeh-
rende Einnahmen und Ausgaben im Sinne des Einkommensteuergesetzes voraus, 
dass sie kurze Zeit vor Beginn bzw. kurze Zeit nach Ende des Kalenderjahres ihrer 
wirtschaftlichen Zugehörigkeit nicht nur gezahlt, sondern auch fällig geworden 
sind. Dies ist insbesondere bei Umsatzsteuer-Vorauszahlungen zu beachten. |

Hintergrund: Bei der Gewinnermitt-
lung durch Einnahmen-Überschuss-
rechnung sind Ausgaben grundsätzlich 
in dem Kalenderjahr anzusetzen, in dem 
sie geleistet worden sind. Allerdings 
gelten regelmäßig wiederkehrende 
Ausgaben, die bei dem Steuerpflichti-
gen kurze Zeit vor Beginn oder kurze 
Zeit nach Beendigung des Kalenderjah-
res, zu dem sie wirtschaftlich gehören, 
abgeflossen sind, als in diesem Kalen-
derjahr geleistet. Als kurze Zeit gilt da-
bei ein Zeitraum von bis zu zehn Tagen. 

	◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger ermittelte seinen 
gewerblichen Gewinn durch eine Ein-
nahmen-Überschussrechnung. Obwohl 
er die Umsatzsteuer für die Monate Mai 
bis Juli 2017 verspätet erst am 9.1.2018 
zahlte, machte er die Aufwendungen 
dennoch als Betriebsausgabe für das 
Streitjahr 2017 geltend. 

Das Finanzamt gewährte den Abzug in 
2017 aber nicht, weil keine regelmäßig 
wiederkehrenden Ausgaben vorlagen. 
Denn die Umsatzsteuer sei nicht rund 
um die Jahreswende 2017/2018, son-
dern weitaus früher fällig geworden. 
Einspruch und Klage hatten keinen 
Erfolg – und auch der Bundesfinanz-
hof wies die Revision zurück.

Zwar handelt es sich bei Umsatzsteu-
erzahlungen um regelmäßig wieder-

kehrende Ausgaben. Zudem hatte der 
Steuerpflichtige die dem Streitjahr 2017 
wirtschaftlich zuzuordnende Umsatz-
steuer auch innerhalb kurzer Zeit nach 
dem 31.12.2017 gezahlt. 

Hinzukommen muss aber, dass die je-
weilige Ausgabe kurze Zeit vor bzw. 
nach Ende des Jahres der wirtschaftli-
chen Zugehörigkeit fällig geworden ist. 
Dies folgt aus dem Zweck des § 11 Ein-
kommensteuergesetz (EStG), der eine 
Ausnahme des ansonsten für die Ein-
nahmen-Überschussrechnung gelten-
den Zu- bzw. Abflussprinzips darstellt. 

Durch diese Regelung sollen Zufälligkei-
ten vermieden werden, die bei strikter 
Anwendung des Zu- und Abflussprinzips 
entstünden, würde man die Zahlung – je 
nach Zahlungszeitpunkt – mal in dem 
einen oder mal in dem anderen Jahr be-
rücksichtigen. Deswegen ist es notwen-
dig, dass die Zahlung auch innerhalb des 
mit zehn Tagen festgelegten kurzen 
Zeitraums rund um den Jahreswechsel 
zahlbar – das heißt fällig – geworden ist. 
Anderenfalls könnten Nachzahlungen 
für bereits längst fällig gewordene Ver-
pflichtungen zu einem vom Zeitpunkt 
der Zahlung unabhängigen Betriebsaus-
gabenabzug führen. 

Quelle | BFH-Urteil vom 16.2.2022, Az. X R 
2/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 229398; 
BFH PM Nr. 21/22 vom 27.5.2022

Für Vermieter

Einkünfteerzielungsabsicht: Rechtsprechung bestätigt

| Bei einer auf Dauer angelegten, auf Wohnimmobilien bezogenen Vermietungstä-
tigkeit ist typisierend von einer Einkünfteerzielungsabsicht auszugehen. Ob der 
Steuerpflichtige tatsächlich einen Totalüberschuss erzielt, ist unerheblich, da es zu 
einer dies überprüfenden Prognose nicht kommt. In einem aktuellen Beschluss hat 
der Bundesfinanzhof damit seine bisherige Rechtsprechung bestätigt. |

Bei Immobilien, die nicht Wohnzwecken 
dienen (Gewerbeimmobilien), gilt diese 
Typisierung allerdings nicht. Hier ist im 
Einzelfall zu prüfen, ob der Steuerpflich-
tige beabsichtigt hat, auf die voraus-

sichtliche Dauer der Nutzung einen 
Überschuss der Einnahmen über die 
Werbungskosten zu erzielen. 
Quelle | BFH, Beschluss vom 29.3.2022, Az. 
IX B 18/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 229143
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Für GmbH-Geschäftsführer

Körperschaftsteuerpflicht bei Streubesitzanteilen: 
Anhängige Verfahren im Blick behalten!

| Nach § 8b Abs. 1 Körperschaftsteuergesetz (KStG) bleiben Bezüge (insbesondere 
Gewinnausschüttungen), die eine Kapitalgesellschaft aus Beteiligungen an einer 
anderen Kapitalgesellschaft erzielt, bei der Ermittlung des Einkommens grund-
sätzlich außer Ansatz. Nach § 8b Abs. 4 KStG sind Gewinnausschüttungen aber nur 
dann körperschaftsteuerfrei, wenn die Beteiligung zu Beginn des Jahres mindes-
tens 10 % betragen hat. Diese Regelung bzw. die Rückbeziehungsfiktion (der Er-
werb einer Beteiligung von mindestens 10 % gilt als zu Beginn des Kalenderjahrs 
erfolgt) führt immer wieder zu Diskussionen. Aktuell ist auf zwei anhängige Ver-
fahren vor dem Bundesfinanzhof hinzuweisen. |

	◼ Ausgangsbeispiel

Zum 1.3.2021 hat die A-GmbH 15  % 
der Anteile an der C-GmbH erworben. 
Zuvor war die A-GmbH nicht an der C-
GmbH beteiligt. Zum 15.5.2021 hat die 
C-GmbH eine Ausschüttung be-
schlossen (auf die A-GmbH entfallen 
100.000 EUR).

Grundsätzlich wäre eine Steuerbefrei-
ung nicht möglich, da eine Mindestbe-
teiligungsquote von 10  % zu Beginn 
des Kalenderjahrs vorausgesetzt wird. 
Durch die Rückbeziehungsfiktion (§ 8b 
Abs.  4 S.  6 KStG) ist eine Steuerfrei-
stellung aber dennoch möglich. Denn 
der Erwerb einer Beteiligung von min-
destens 10  % gilt als zu Beginn des 
Kalenderjahrs erfolgt. 

Im Saldo sind 95.000 EUR steuerfrei. 
Denn 5  % (= 5.000 EUR) gelten als 
nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 
(§ 8b Abs. 5 S. 1 KStG). 

	◼ 2. Beispiel 

Die A-GmbH erwarb unterjährig von 
drei verschiedenen Veräußerern An-
teile an der F-GmbH von insgesamt 
18 %. Der Umfang der einzelnen Betei-
ligungserwerbe betrug für sich genom-
men jeweils 6 %, also weniger als 10 %. 

Nach Auffassung der Finanzverwal-
tung scheidet die Anwendung der 
Rückbeziehungsfiktion wegen des 
mehraktigen unterjährigen Erwerbs 
der Anteile aus. Die Regelung ist nicht 
anzuwenden, da nicht in einem Er-
werbsvorgang mindestens 10  % er-
worben wurden.

Das Finanzgericht Hessen vertritt hier 
eine andere Ansicht. Danach tritt die 
Rechtsfolge des § 8b Abs. 4 S. 6 KStG 
bereits dann ein, wenn zu irgendeinem 
Zeitpunkt im Laufe des Kalenderjahrs 
eine Beteiligungshöhe von mindestens

10 % erreicht wurde. Der Gesetzes-
wortlaut ist so auszulegen, dass die  
10%ige Beteiligungsschwelle auch 
durch mehrere unterjährige Erwerbs-
vorgänge erreicht werden kann. 

	◼ 3. Beispiel

Die A-GmbH erwarb am 25.2.2021 mit 
einer notariellen Urkunde drei Ge-
schäftsanteile an der G-GmbH in Höhe 
von 3,27 %, 3,27 % und 3,46 % (insge-
samt 10 %). Mit einer weiteren Urkunde 
vom selben Tag wurden drei weitere 
Anteile (jeweils 25 %) erworben.

Die Finanzverwaltung beurteilt die er-
worbenen Geschäftsanteile getrennt, 
sodass die Rückbeziehungsfiktion we-
gen Nichterreichens der 10 %-Grenze 
insoweit nicht anwendbar ist, als die 
Dividende auf die drei Geschäftsanteile 
zu 3,27 %, 3,27 % und 3,46 % entfällt. 
Daher ist die Ausschüttung insoweit, 
d. h. zu 10/85 steuerpflichtig.

In einem gleichgelagerten Fall hat das 
Finanzgericht Sachsen jüngst anders 
entschieden: Die Gewinnausschüttung 
ist nicht nur zu 10/85, sondern voll-
ständig (mit Ausnahme der 5 % nach  
§ 8b Abs. 5 S. 1 KStG) steuerfrei zu 
stellen. Der Erwerb der Anteile von je-
weils 25 % ist auf den Beginn des Ka-
lenderjahrs zu beziehen. Der Erwerb 
von weiteren Geschäftsanteilen stockt 
die Schachtelbeteiligung an dieser Ge-
sellschaft weiter auf. 

Gegen beide Urteile ist die Revision an-
hängig. Bis zu einer Entscheidung soll-
ten Steuerpflichtige in geeigneten Fäl-
len (unter Hinweis auf das jeweils an-
hängige Verfahren) Einspruch einlegen.

Quelle | OFD Frankfurt/M., Schreiben vom 
16.8.2021, Az. S 2750a A-027-St 52; FG Hessen, 
Urteil vom 15.3.2021, Az. 6 K 1163/17, Rev. BFH 
Az. I R 16/21; FG Sachsen, Urteil vom 13.10.2020, 
Az. 8 K 666/20, Rev. BFH Az. I R 30/21

Für Unternehmer

Tagesmütter: Betriebs-
ausgabenpauschale  
trotz Lockdowns

| Selbstständige Tagesmütter und 
-väter dürfen für jedes Kind, das sie 
betreuen, entweder die tatsächlichen 
Aufwendungen im Zusammenhang mit 
der Betreuung als Betriebsausgaben 
abziehen oder es wird eine Betriebs-
ausgabenpauschale je Kind im Monat 
abgezogen. Der Abzug der Betriebs-
ausgabenpauschale kann auch bei ein-
geschränkter Betreuung wegen der 
Coronapandemie beansprucht werden. |

Nach der Verwaltungsauffassung gilt: 

 • Die Pauschale kann auch für Zeiten 
abgezogen werden, in denen die 
Kindertagespflegeperson durch 
behördliche Auflagen verhindert 
ist, die vereinbarten Betreuungs-
zeiten zu absolvieren, wenn

 • Betreuungsgelder oder sonstige 
Ausgleichs-/Entschädigungszah-
lungen für diese Zeit gezahlt wer-
den und als Betriebseinnahme zu 
erfassen sind.

Quelle | BT-Drs. 20/534 vom 28.1.2022, Antwort 
auf Frage 3; FinMin Schleswig-Holstein, ESt-
Kurzinfo Nr. 2020/20 vom 10.9.2020

Für alle Steuerpflichtigen

Energetische Sanierung: 
Steuerermäßigung  
für sommerlichen  
Wärmeschutz

| Für energetische Maßnahmen an ei-
nem zu eigenen Wohnzwecken genutz-
ten eigenen Gebäude ist eine Steuerer-
mäßigung möglich. Ab 2021 können 
auch Maßnahmen zur Verbesserung 
des sommerlichen Wärmeschutzes iso-
liert vorgenommen und gefördert wer-
den. Darauf hat das Finanzministerium 
Schleswig-Holstein hingewiesen. |

Wurden solche Maßnahmen in 2020 
durchgeführt, sind sie nur begünstigt, 
wenn sie im Zusammenhang mit der 
Wärmedämmung von Wänden oder der 
Erneuerung bzw. dem erstmaligen Einbau 
von Fenstern und Außentüren erfolgten.

Quelle | FinMin Schleswig-Holstein, ESt-Kurz-
info Nr. 2022/1 vom 3.1.2022; Änderungsverord-
nung zur Energetische Sanierungsmaßnahmen-
Verordnung vom 14.6.2021, BGBl I 2021, S. 1780



– 11 – Im August 2022

Für Unternehmer

Erbschaft- und Schenkungsteuer: Erleichterungen 
bei der Lohnsummenregelung wegen Corona

| Unter gewissen Voraussetzungen kann Betriebsvermögen bei der Erbschaft- 
bzw. Schenkungsteuer steuerbegünstigt übertragen werden. In der Folge müssen 
dann bestimmte Lohnsummen (oder vereinfacht: Arbeitsplätze) erhalten bleiben. 
Wird gegen die Lohnsummenregelung verstoßen, muss der ursprünglich begüns-
tigte Erwerb (anteilig) nachversteuert werden. Die obersten Finanzbehörden der 
Länder haben sich nun auf Billigkeitsmaßnahmen verständigt, sofern die Mindest-
lohnsumme ausschließlich coronabedingt unterschritten wurde. |

Hintergrund

Für begünstigtes Vermögen im Sinne 
des § 13b Abs. 2 des Erbschaftsteuer- 
und Schenkungsteuergesetzes (vor allem 
Betriebsvermögen) sind (je nach Höhe 
des Erwerbs) verschiedene Begünsti-
gungen möglich. In der Regel (begüns-
tigtes Vermögen bis 26 Mio. EUR) hat der 
Erwerber die Wahl zwischen zwei Ver-
schonungsmodellen:

Die Regelverschonung beträgt 85 % mit 
einem zusätzlichen Abzugsbetrag von 
höchstens 150.000 EUR. Der Abzugsbe-
trag verringert sich, soweit der Wert 
dieses Vermögens insgesamt die Wert-
grenze von 150.000 EUR übersteigt, um 
50 % des diese Wertgrenze übersteigen-
den Betrags. Bei einem begünstigten 
Vermögen von bis zu 1 Mio. EUR wird eine 
vollständige Verschonung erzielt. 

Auf Antrag wird bei der Optionsverscho-
nung eine Befreiung zu 100 % gewährt, 
wenn die Quote des Verwaltungsvermö-
gens maximal 20 % beträgt. 

In Abhängigkeit von der Verschonungs-
regelung ist innerhalb eines Zeitraums 
von fünf bis sieben Jahren darauf zu 
achten, dass bestimmte Mindestlohn-
summen nicht unterschritten werden. 

Beispiel Regelverschonung: Hier darf 
innerhalb von fünf Jahren nach Erwerb 
von Betriebsvermögen die Summe der 
jährlichen Lohnsummen grundsätzlich 
einen Betrag von 400 % der Ausgangs-
lohnsumme nicht unterschreiten, wenn 
es sich um einen Betrieb mit mehr als 
15 Beschäftigten handelt. 

Beachten Sie | Bei Betrieben mit 
mehr als fünf, aber nicht mehr als zehn 
Beschäftigten beträgt die Mindestlohn-
summe 250 % der Ausgangslohnsum-
me. Bei Betrieben mit mehr als zehn, 
aber nicht mehr als 15 Beschäftigten 
gelten 300 %.

MERKE | Unterschreitet die Summe 
der jährlichen Lohnsummen die Min-
destlohnsumme, vermindert sich der 
Verschonungsabschlag mit Wirkung 
für die Vergangenheit in demselben 
prozentualen Umfang, wie die Min-
destlohnsumme unterschritten wird.

Billigkeitsregelung

Ist die Unterschreitung der Lohnsumme 
durch die Coronapandemie bedingt, 
kann die Nachversteuerung aus Billig-
keitsgründen verhindert werden. Von 
der erforderlichen Kausalität kann in 
der Regel ausgegangen werden, wenn

1.  vom 1.3.2020 bis 30.6.2022 die 
rechnerisch erforderliche durch-
schnittliche Lohnsumme zur Ein-
haltung der Mindestlohnsumme 
unterschritten wurde,

2.  für diesen Zeitraum an den Betrieb 
Kurzarbeitergeld gezahlt wurde und

3. 
 
der Betrieb einer Branche ange-
hört, die von einer verordneten 
Schließung wegen der Coronapan-
demie unmittelbar betroffen war.

Die Prüfung ist einzelfallbezogen vorzu-
nehmen. Die Kriterien müssen grund-
sätzlich kumulativ erfüllt sein und es 
dürfen keine anderen Gründe für die Un-
terschreitung der Mindestlohnsumme 
(z. B. betriebsbedingte Kündigung) und 
für das Kurzarbeitergeld vorliegen. Lie-
gen die Umstände nicht kumulativ vor, 
ist zu prüfen, ob die Kausalität dennoch 
vorliegt. So kann es z. B. genügen, wenn 
nur die Umstände zu 1. und 3. vorliegen.

Auch mittelbare Auswirkungen können 
ausreichen (Beispiel: der Betrieb war 
selbst zwar nicht geschlossen, es erge-
ben sich aber Folgewirkungen durch die 
Schließung von Zulieferbetrieben).

Quelle | Oberste Finanzbehörden der Län-
der, Erlass vom 30.12.2021, Az. S 3812a, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 228704

Für Unternehmer

Maßnahmenpaket  
der Bundesregierung  
für vom Krieg betroffene 
Unternehmen 

| Die Bundesregierung hat ein Maß-
nahmenpaket vorgestellt, mit dem Un-
ternehmen unterstützt werden sollen, 
die von den Sanktionen oder dem 
Kriegsgeschehen betroffen sind. |

Diese Maßnahmen stehen im Fokus:

 • KfW-Kreditprogramm,
 • Bürgschaftsprogramme,
 • zeitlich befristeter Zuschuss für 

Unternehmen mit hohen Zusatz-
kosten aufgrund gestiegener Erd-
gas- und Strompreise,

 • zielgerichtete Eigen- und Hybrid-
kapitalhilfen und 

 • Unterstützung von Energieunter-
nehmen bei bestimmten Liquidi-
tätsengpässen.

Quelle | BMF vom 8.4.2022 „Maßnahmenpa-
ket der Bundesregierung für vom Krieg be-
troffene Unternehmen“

Für Kapitalanleger

Ist die Abgeltungsteuer 
auf Kapitalerträge  
verfassungswidrig? 

| Das Finanzgericht Niedersachsen 
hält die Abgeltungsteuer für verfas-
sungswidrig und hat sie demzufolge 
dem Bundesverfassungsgericht zur 
Prüfung vorgelegt. |

Nach Ansicht des Finanzgerichts Nie-
dersachsen führt die Abgeltungsteuer 
zu einer Ungleichbehandlung:

 • Während die Bezieher von Kapital-
einkünften (beispielsweise Zinsen, 
Dividenden und realisierte Kursge-
winne) seit dem Jahr 2009 mit ei-
nem Sondersteuersatz von 25 % 
abgeltend belastet werden, 

 • unterliegen die übrigen Steuer-
pflichtigen einem Steuersatz von 
bis zu 45 %.

Quelle | FG Niedersachsen, Beschluss vom 
18.3.2022, Az. 7 K 120/21; PM vom 31.3.2022 
„Verfassungswidrigkeit der Abgeltungsteuer“
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Arbeitgeber

Steuerfreie Sonntags-, Feiertags- oder Nacht-
arbeitszuschläge auch für Reisezeiten

| Die in § 3b Einkommensteuergesetz (EStG) geregelte Steuerfreiheit von Sonn-
tags-, Feiertags- oder Nachtarbeitszuschlägen verlangt keine konkret (individuell) 
belastende Tätigkeit des Arbeitnehmers. Demzufolge beurteilte der Bundesfinanz-
hof die Fahrten von Profisportlern im Mannschaftsbus zu Auswärtsspielen als be-
günstigte Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit. |

	◼ Sachverhalt 

Eine GmbH nahm in den Streitjahren 
mit einer Mannschaft am Spielbetrieb 
einer deutschen Profiliga teil. Die bei 
ihr angestellten Spieler und Betreuer 
waren verpflichtet, zu Auswärtsspie-
len im Mannschaftsbus anzureisen. 
Erfolgte die Anreise an Sonn- oder 
Feiertagen oder in der Nacht, dann er-
hielten Spieler und Betreuer hierfür 
neben ihrem Grundgehalt steuerfreie 
Zuschläge. 

Das Finanzamt war der Auffassung, 
dass für den bloßen Zeitaufwand im 
Mannschaftsbus keine steuerfreien 
Zuschläge geleistet werden können. 
Das Finanzgericht Düsseldorf und der 
Bundesfinanzhof sahen das allerdings 
anders.

Nach § 3b Abs. 1 EStG sind Zuschläge, 
die für tatsächlich geleistete Sonn-
tags-, Feiertags- oder Nachtarbeit ne-
ben dem Grundlohn gezahlt werden, 
einkommensteuerfrei, soweit sie be-
stimmte Prozentsätze des Grundlohns 
nicht übersteigen. Für die Inanspruch-
nahme genügt es, wenn 

 • der Arbeitnehmer – wie im Streit-
fall – zu den in § 3b EStG genann-
ten Zeiten im Interesse seines Ar-
beitgebers tatsächlich tätig wird, 

 • für diese Tätigkeit ein Vergütungs-
anspruch besteht und 

 • noch zusätzlich Zuschläge ge-
währt werden.

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
ist es unerheblich, ob sich die Reisezei-
ten im Mannschaftsbus als individuell 
belastende Tätigkeit darstellen. 

Beachten Sie | Erforderlich und aus-
reichend ist, dass eine mit einem 
Grundlohn vergütete Tätigkeit – hier 
die gesamte und damit auch die passive 
Fahrtätigkeit – zu den nach § 3b EStG 
begünstigten Zeiten tatsächlich aus-
geübt wird.

MERKE | Die von der GmbH steuerfrei 
gezahlten Zuschläge überstiegen auch 
nicht die nach § 3b EStG höchstens 
steuerfrei anwendbaren Prozentsätze. 
Denn wird der Stundenlohn für die Be-
rechnung der Steuerbefreiung mit 
höchstens 50 EUR angesetzt, steht es 
der Steuerfreiheit nicht entgegen, wenn 
der Stundenlohn tatsächlich 50 EUR 
überschreitet.

Quelle | BFH-Urteil vom 16.12.2021, Az. VI R 
28/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 227295; 
BFH-PM Nr. 2/22 vom 3.2.2022

Für alle Steuerpflichtigen

Keine haushaltsnahen 
Dienstleistungen:  
Müllabfuhr und  
Abwasserentsorgung

| Das Finanzgericht Münster hat ent-
schieden, dass Müllentsorgungs- und 
Abwassergebühren nicht unter die 
Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen fallen. Letztlich ent-
scheiden muss aber der Bundesfinanz-
hof, da die Revision eingelegt wurde. |

	◼ Sachverhalt 

Eine Gemeinde erhob Abgaben für die 
Restmüll- und die Komposttonne so-
wie für die Schmutzwasserentsorgung. 
Hierfür begehrte die Steuerpflichtige 
eine Steuerermäßigung für haushalts-
nahe Dienstleistungen. Doch das lehn-
ten sowohl das Finanzamt als auch das 
Finanzgericht Münster ab.

Das Finanzgericht hat die Klage u. a. 
aus folgenden Gründen abgewiesen:

Die Müllentsorgung und die Schmutz-
wasserableitung sind keine typischen 
hauswirtschaftlichen Arbeiten. Die hier-
für von der Gemeinde erhobenen Abga-
ben decken gerade nicht die von der 
Steuerpflichtigen auf ihrem Grundstück 
erbrachten Leistungen (z. B. das Sortie-
ren des Mülls) ab. Es handelt sich um 
Aufgaben, die typischerweise von den 
Kommunen übernommen werden. 

Die Gesamtleistung „Müllentsorgung“ 
ist auch dann nicht als haushaltsnahe 
Dienstleistung zu qualifizieren, wenn 
ein (untergeordneter) Bestandteil im 
Haushalt des Steuerpflichtigen beginnt, 
der Hauptteil der Dienstleistung aber 
gerade außerhalb des räumlich funkti-
onalen Bereichs erbracht wird. Glei-
ches gilt für die Gebühren zur Entsor-
gung des Schmutzwassers.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 24.2.2022, Az. 
6 K 1946/21 E, Rev. BFH Az. VI R 8/22, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 228467

Für alle Steuerpflichtigen

Keine Einkünfte: Entschädigung für die Aufnahme 
von Geflüchteten in der privaten Wohnung

| Nach Angaben des Finanzministeriums Thüringen haben sich Bund und Länder 
darauf verständigt, dass die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für die Auf-
nahme von Geflüchteten aus der Ukraine in der privaten Wohnung nicht zu einkom-
mensteuerlich relevanten Einkünften führt. |

Voraussetzung ist jedoch, dass die Pau-
schale nach einer von der zuständigen 
Behörde vorgenommenen Kalkulation 
die durchschnittlichen Unterbrin-
gungskosten nicht übersteigt.

Beachten Sie | Diese Regelung gilt 
zunächst nur für das Jahr 2022.

Quelle | FinMin Thüringen, PM vom 7.4.2022, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 228746


